
Zentralen Revisionskommission, sind vom Zentralkomitee zu bestätigen und 
sind bindend für alle Parteiorganisationen.

48
Für die praktische Verwirklichung der Politik und der Beschlüsse der Partei 

bestehen im Zentralkomitee, in den Bezirks-, Stadt-, Kreis- und Stadtbezirks
leitungen Abteilungen, die entsprechend den Instruktionen des Zentralkomitees 
aufgebaut sind.

Die leitenden Parteiorgane schaffen für die verschiedenen Gebiete der Partei
arbeit ständige oder zeitweilige Kommissionen und ziehen die Parteimitglieder 
auf vielfältige Weise zur ehrenamtlichen Tätigkeit heran.

V. Die Bezirks-, Stadt-, Kreis- 
und Stadtbezirksorganisationen der Partei

49
Die Bezirks-, Stadt-, Kreis- und Stadtbezirksorganisationen der Partei lassen 

sich in ihrer Arbeit von dem Programm und dem Statut der Partei leiten und 
organisieren in ihrem Bereich die Durchführung der Beschlüsse und Direktiven 
des Parteitages, des Zentralkomitees und seiner gewählten Organe.

Ihre wichtigsten Pflichten sind:
a)
die politische Leitung der gesellschaftlichen Entwicklung in ihrem Bereich 

auf der Grundlage der Parteibeschlüsse;
die Entwicklung einer systematischen politisch-ideologischen und organisa

torischen Arbeit zur Gewinnung aller Werktätigen für die bewußte Teilnahme 
an der Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft, für ein hohes 
Entwicklungstempo der sozialistischen Produktion, die Steigerung der Effek
tivität, den wissenschaf tlich-technischen Fortschritt, das Wachstum der Arbeits
produktivität und für die allseitige Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes zur 
Erhöhung des materiellen und kulturellen Lebensniveaus des Volkes;

b)
die Organisierung der ideologischen Arbeit, die Propaganda des Marxismus- 

Leninismus in der Partei und unter den Massen,
die ständige Festigung des sozialistischen Staatsbewußtseins, der Liebe zum 

sozialistischen Vaterland und der Bereitschaft zum Schutz des Sozialismus,
die Leitung der Presseorgane,
die Kontrolle über die Tätigkeit aller in ihrem Bereich vorhandenen Kultur- 

und Bildungseinrichtungen;
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